
Platane vor dem heutigen Netzwerkgebäude
(direkt auf dem Hausanschluss)

Gebäude (Altbestand 1958/59)

Amt für Umwelt, Klima- und Naturschutz, Thomas Rottenwallner



Kein besonders alter, aber erheblich (und offensichtlich) geschädigter Baum

Bahnhofsplatz 1958/1959 heute



Die Berücksichtigung aktiver Schutzmaßnahmen wird insbesondere für die Neupflanzung von Bäumen in der Nähe eines
Leitungsbestands empfohlen. Beispielsweise

•Pflanzgruben
•Wurzelgraben
•Belüftung
•Trennelemente

Passive Schutzmaßnahmen werden im direkten Bereich von unterirdischen Leitungen beziehungsweise Leitungsgräben in der
Regel beim Neubau ergriffen. Beispielsweise

•Einsatz porenarmer Verfüllstoffe im Rohr- und Leitungsgraben
•Einbau von Mantelrohren (Schutzrohren) um die Leitung
•Einbau von Platten und Folien im Leitungsgraben
•Auswahl wurzelfester Rohrverbindungen

Die Wirksamkeit passiver Schutzmaßnahmen ist bisher allerdings wenig untersucht bzw. erforscht worden. Zum Beispiel gibt es kaum
Erfahrungen mit in den Leitungsgraben eingebauten Platten und Folien, systematische Untersuchungen gibt es praktisch nicht. In einem
bekannten Fall wurde bei einer Aufgrabung im Graben einer Gasleitung (Platten aus HDPE) die vorgefundene Situation beschrieben: Wie
erwartet hatten die Wurzeln die Platten nicht durchdrungen. Sie sind aber an ihnen entlang und um sie herum gewachsen und haben sich
dann trotzdem in dem porenreichen Verfüllmaterial des Leitungsgrabens ausgebreitet.

DWA-Merkblatt M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ 

Neubau Neupflanzung Altbestand Kanal Baum+



Bestand

keine Neupflanzung kein (Kanal-)Neubau 

Kanal

Platane

vorgeschädigter Baum ungünstiger Standort

erhebliche Schäden durch Wurzeln

keine aktiven und passiven Schutz-
maßnahmen sinnvoll bzw. geboten

Anwendung des Merkblatts auf die Platane vor dem Netzwerkgebäude

Im vorliegenden Fall lassen sich Schäden am Kanal durch den Baum bzw. seine Wurzeln nicht mit einem verhältnismäßigen,
also einem legitimen Zweck (Baumschutz) dienenden  geeigneten, erforderlichen und angemessenen Aufwand vermeiden. 
Der Baum ist, wie von der Unteren Naturschutzbehörde bereits 2014 festgestellt, schnellstmöglich zu beseitigen. 

-unabhängig von der Grundstücksentwässerung-
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